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Die aktuelle Broschüre “Bau-
licher Schallschutz nach 
DIN  4109 – Schallschutz mit 
Ziegeln” finden Sie auf unter 
“www.zwk.de/downloads” 
als PDF-Datei. Sie können diese 
aber auch mit dem Bestellfor-
mular am Ende dieses Hand-
buchs als gedruckte Version 
bestellen.
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Bei Fragen rund um den Schall-
schutz mit Ziegeln hilft Ihnen 
unsere Technische Baube-
ratung sowie unsere Schall-
schutzbroschüre.

1. Einleitung, Allgemeines

Ruhe in den eigenen vier Wänden ist ein Grundbedürf-
nis des Menschen. Der Schallschutz in Gebäuden hat 
große Bedeutung für die Gesundheit und das Wohl-
befinden der darin lebenden Menschen. Besonders 
wichtig ist  der Schallschutz im Wohnungsbau, da die 
Wohnung dem Menschen zur Entspannung und zum 
Ausruhen dient und die Privatsphäre gegenüber dem 
Nachbarn abschirmen soll. Schallschutz (= Schutz vor 
Geräuschen von innerhalb des Hauses) und Lärmschutz 
(= Schutz vor Geräuschen von außerhalb des Hauses) 
sind deshalb wesentlichen Anforderungen an Innen- 
und Außenwände.

2. Wahrnehmung und Empfindung von 
Geräuschen

Die menschliche Geräuschwahrnehmung – insbesonde-
re die Lautstärkeempfindung – ist ein psychoakustischer 
Vorgang. Zudem ist das Schallempfinden des Menschen 
subjektiv: Schall bzw. Lärm wird unterschiedlich inten-
siv wahrgenommen. Mit abnehmender Lautstärke re-
agiert das menschliche Gehör empfindlicher auf Ände-
rungen des Schallpegels, so dass bei einem Pegel von L 
= 20 dB(A) bereits eine Zunahme von ∆L = ca. 5 dB(A) 
als Verdoppelung der Lautstärke wahrgenommen wird. 

Wahrnehmung bei Schallpegeln oberhalb von 40 dB(A):

• ∆L = 1 dB(A): Wahrnehmungsschwelle für  
Lautstärkeänderungen

• ∆L = 3 dB(A): deutlich wahrnehmbare Änderung 
der Lautstärke

• ∆L = 10 dB(A): Verdoppelung bzw. Halbierung der 
wahrgenommenen Lautstärke

Bei abnehmendem Geräuschpegel wird auch das Hörver-
mögen besser. Gebäude in verkehrsberuhigten Zonen oder 
in ländlichen Strukturen brauchen daher einen besonders 
guten Schutz, da ein gewisser „Grund-Geräuschpegel“ 
fehlt. Außenlärm kann sich aus verschiedenen Arten von 
Geräuschen zusammensetzen, wobei der maßgeben-
de Anteil fast immer aus Verkehrslärm besteht. Der we-
sentliche Unterschied zu wohnüblichen Innengeräuschen 
besteht in den verschiedenartigen Frequenzspektren. Bei 
Verkehrsgeräuschen sind die tieffrequenten Geräuschan-
teile im Verhältnis erheblich stärker ausgeprägt. Außen-
bauteile sollten deshalb in diesem Frequenzbereich eine 
genügend hohe Schalldämmung aufweisen. [FV WDVS]

3. Gesetze - Richtlinien - Empfehlungen

Landesbauordnung Bayern

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes fordert die bayeri-
sche Bauordnung (BayBO) in Art. 13:
Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechenden 
Schallschutz haben. Geräusche, die von Ortsfesten Ein-
richtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstü-

cken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

Folgende baurechtliche Anforderungen an den Schall-
schutz sind also zu beachten:

• Luftschalldämmung zwischen fremden, schutz-
bedürftigen Räumen

• Trittschalldämmung zwischen fremden, schutz-
bedürftigen Räumen

• Schutz vor Geräuschen aus haustechnischen Anla-
gen aus fremden Bereichen

• Schallschutz gegen Außenlärm

Der Schallschutz ist nicht nur zu planen, sondern ggf. 
auch nachzuweisen. Gemäß Art. 62 der Bayerischen 
Bauordnung ist für alle verfahrenspflichtigen Bau-
vorhaben neben der Standsicherheit, dem Brand-, 
Erschütterungs- sowie dem Wärmeschutz auch der 
Schallschutz nachzuweisen (bautechnische Nachwei-
se), auch wenn der Nachweis der Bauaufsichtsbehörde 
nicht vorgelegt werden muss.

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

Die Grundlagen für den bauordnungsrechtlich ge-
forderten, baulichen Schallschutz bildet seit 1989 die 
DIN 4109:1989 „Schallschutz im Hochbau“. Sie ist 
gem. der Bayerischen Bauordnung (BayBO Art. 3 (2)) 
als Technische Baubestimmung eingeführt und somit 
als verbindliche technische Regel zu beachten.  Dort 
sind Anforderungen und Nachweise für den baulichen 
Schallschutz festgelegt.

Ergänzend erläutert das Beiblatt 1 zu DIN 4109 das 
Rechenverfahren anhand von Ausführungsbeispielen. 
Im Rahmen der aktuellen Norm-Überarbeitung wird 
das europäisch genormte Rechenverfahren der DIN 
EN 12354 übernommen, mit dem die Schalldämmung 
in Gebäuden sehr viel besser als bisher prognostiziert 
werden kann (s. a. Kap. 5 Berechnung der Luftschall-
dämmung).
 
Im Beiblatt 2 zu DIN 4109, das bauaufsichtlich nicht 
eingeführt wurde, sind Vorschläge für einen erhöhten 
Schallschutz enthalten. Diese Werte sind bauordnungs-
rechtlich nicht verbindlich. Sollte deren Umsetzung 
gewünscht sein, müssen sie im Vorfeld ausdrücklich 
und rechtsverbindlich vertraglich vereinbart werden. 
Allerdings ist anzumerken, dass im gehobenen Woh-
nungsbau (Eigentumswohnungen) mit dem Verweis 
auf die heutzutage zur Verfügung stehenden tech-
nischen Möglichkeiten inzwischen ein hochwertiger 
Schallschutz quasi erwartet wird, der sich mindestens 
an den Empfehlungen im Beiblatt 2 orientieren sollte. 
Auch die aktuelle Rechtsprechung sieht zunehmend 
die Mindestanforderungen der Norm in diesem Ge-
bäudesegment nicht mehr als Stand der Technik an, 
umso wichtiger ist eine eindeutige, vertragliche Ver-
einbarung mit Beginn der Planung.

4.4 Schallschutz
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VDI Richtlinie 4100

Neben der Norm zum Schallschutz gibt es weitere Emp-
fehlungen, wie z. B. die VDI Richtlinie 4100 des Ver-
eins Deutscher Ingenieure – VDI. Sie wurde 1995 ver-
öffentlicht, mehrmals überarbeitet und liegt aktuell als 
VDI Richtlinie 4100:2012 vor. In ihr werden weiterge-
hende Anforderungen an einen erhöhten Schallschutz 
in Gebäuden gestellt, die über den geschuldeten Min-
destschutz hinausgehen, ähnlich den Empfehlungen im 
Beiblatt 2 zu DIN 4109. Die VDI Richtlinie 4100 wird 
hauptsächlich von Akustikern genutzt, abweichend von 
der DIN 4109 bezieht sie sich nicht auf Schalldämm-
Maße, sondern auf Schallpegel-Differenzen. Demnach 
kann ein Gebäude, bzw. Teile davon, drei Schallschutz-
stufen (SSt I - SSt III) zugeordnet werden, anhand derer 
ein auf die Bedürfnisse abgestimmter Schallschutz ermit-
telt und vereinbart werden kann.
 
• SSt I entspricht der DIN 4109
• SSt II entspricht in etwa den Vorschlägen zum  

erhöhten Schallschutz der DIN 4109 Beiblatt 2
• SSt III stellt die höchsten Ansprüche dar und  

berücksichtigt auch eine angemessene Betrachtung 
des Ruheschutzes

Die in der VDI angegebenen Kennwerte beziehen sich 
im Regelfall auf Aufenthaltsräume im Sinne der Landes-
bauordnungen, unabhängig von der Raumgröße. Die 
Kennwerte gelten für alle Geräuschquellen und -über-
tragungswege aus fremden Wohn- und Arbeitsräumen, 
sowie von außen. Die zugehörigen Kennwerte für den 
baulichen Schallschutz werden tabellarisch angegeben. 
Neben den Kennwerten wird die Qualität des subjektiv 
empfundenen Schallschutzes bei den einzelnen Stufen 
erläutert. Die VDI Richtlinie 4100 ist nicht bauaufsichtlich 
eingeführt, hat also keinen rechtsverbindlichen Charakter.

DEGA-Empfehlung 103

Die Deutsche Gesellschaft für Akustik e. V. (kurz: DEGA) 
ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Berlin, der als 
Dachverband der in Deutschland tätigen Akustiker 
fungiert und so genannte Fachausschüsse zu den un-
terschiedlichen Themenbereichen der Akustik unterhält. 
Sie hat im März 2009 eine Empfehlung veröffentlicht, 
in der sieben Schallschutzklassen definiert sind, die eine 
transparente Klassifizierung von Wohneinheiten und 
eine verständliche Beurteilung der geplanten und aus-
geführten baulichen Qualität hinsichtlich ihrer schall-
technischen Eigenschaften ermöglichen sollen. Dieser 
Kriterienkatalog dient lediglich der Einstufung der schall-
technischen Qualität von Wohneinheiten und ersetzt 
nicht den baurechtlich  erforderlichen Schallschutznach-
weis. Auch hier wird empfohlen, bei Inanspruchnahme 
dieser Empfehlung die gewünschten Schallschutzklassen 
rechtzeitig vertraglich zu vereinbaren.

Ein Schallschutz mittlerer Art und Güte (Stand der Tech-
nik) liegt im Allgemeinen über den Mindestanforderun-

gen der DIN 4109 und ist situationsabhängig. Empfeh-
lenswert ist, das angestrebte Schallschutzniveau nach 
DIN 4109 Beiblatt 2 zu vereinbaren.

4. DIN 4109: Anforderungen an den  
Schallschutz

4.1 Baurechtliche Mindestanforderungen

Mit der Überarbeitung der DIN 4109 und der Ausgabe 
des Weißdrucks im Juli 2016 wurden die baurechtlichen 
Mindestanforderungen an die Schalldämmung neu ge-
fasst. Sie weichen in Teilen von den bislang gültigen 
Anforderungen ab. Insbesondere bei der Trittschalldäm-
mung wurden die Anforderungswerte an den bewerte-
ten Norm-Trittschallpegel reduziert.
 
Eine Aufnahme der aktuellen DIN 4109 in die Liste der 
technischen Baubestimmungen steht derzeit noch aus. 
Nach Auskunft des Deutschen Instituts für Bautechnik 
besteht die Möglichkeit, dass die Aufnahme in die o. g. 
Liste nicht mehr erfolgt, sondern die Norm erst mit der 
Einführung der „Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen“ (VV TB), mit der im Jahr 2017 gerech-
net wird, als rechtlich bindend anzusehen ist.
 
Dennoch können die Vorgaben der Norm bereits plane-
risch zugrunde gelegt werden, wie im Vorwort der DIN 
4109-1 ausgeführt wird: „Die dargestellten Anforde-
rungen an die Schalldämmung können mit allen derzeit 
gängigen Bauarten und Bauteildimensionen nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik beschrieben 
und ausgeführt werden.“
 
Eine Unterschreitung dieser Mindestanforderungen ist – 
ebenfalls an o. g. Stelle zu finden – nicht zulässig: „Die 
Anforderungen stellen eine nicht zu unterschreitende 
schalltechnische Qualitätsgrenze dar.“ Eine (gewollte) 
Unterschreitung kann auch nicht durch einen privat-
rechtlichen Zusatzvertrag vereinbart werden.
 
Grundsätzlich dienen die Mindestanforderungen an 
die Schalldämmung – wie es die DIN 4109-1 selbst 
formuliert – lediglich dem Gesundheitsschutz, der Ver-
traulichkeit bei normaler Sprechweise und dem Schutz 
vor unzumutbaren Belästigungen. In der Norm wird 
darauf verwiesen, dass bei Einhaltung der normati-
ven Mindestanforderungen nicht erwartet werden 
darf, dass Geräusche von außen oder aus benachbar-
ten Räumen/Bereichen gar nicht mehr oder als nicht  
belästigend wahrgenommen werden. Die baurechtlichen 
Mindestanforderungen sind also nach wie vor nicht ge-
eignet, um einen bauakustischen Zustand herzustellen, 
in dem die Bewohner der Räume allgemein Ruhe finden. 
Auch stellen sie kein Komfortkriterium dar. 
Nachfolgend sind die Mindestanforderungen für 
Mehrfamilienhäuser gem. DIN 4109-1 Tabelle 2 dar-
gestellt. Für Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und 
gemischt genutzte Gebäude gelten folgende Vorgaben 
(Tabelle 1, siehe nächste Seite): 

4.4 Schallschutz
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4.4 Schallschutz

TABELLE 1:  Mindesanforderungen an Mehrfamilienhäuser (gem. DIN 4109 Tabelle 2)

Spalte 1 2 3 4 5

Zeile Bauteile Anforderungen Bemerkungen
R'w in dB L'n,w in dB

1

D
ec

ke
n

Decken unter allgemein nutzbaren Dach-
räumen, z. B. Trockenböden, Abstellräu-
men und ihren Zugängen

≥ 53 ≤ 52

2 Wohnungstrenndecken (auch Treppen) ≥ 54 ≤ 50
Wohnungstrenndecken sind Bauteile, die 
Wohnungen voneinander oder von fremden 
Arbeitsräumen trennen.

3
Trenndecken (auch Treppen) zwischen 
fremden Arbeitsräumen bzw. vergleich-
baren Nutzungseinheiten

≥ 54 ≤ 53

4 Decken über Kellern, Hausfluren, Trep-
penräumen unter Aufenthaltsräumen ≥ 52 ≤ 50

Die Anforderungen an die Trittschalldämmung gilt 
für die Trittschallübertragung in fremde Aufent-
haltsräume in alle Schallausbreitungsrichtungen.

5
Decken über Durchfahrten, Einfahrten 
von Sammelgaragen und ähnliches unter 
Aufenthaltsräumen

≥ 55 ≤ 50
Die Anforderungen an die Trittschalldämmung gilt 
für die Trittschallübertragung in fremde Aufent-
haltsräume in alle Schallausbreitungsrichtungen.

6 Decken unter/über Spiel- oder ähnlichen 
Gemeinschaftsräumen ≥ 55 ≤ 46

Wegen der verstärkten Übertragung tiefer 
Frequenzen können zusätzliche Maßnahmen 
zur Schalldämmung erforderlich sein.

7 Decken unter Terrassen und Loggien 
über Aufenthaltsräumen — ≤ 50 Bezüglich der Luftschalldämmung gegen 

Außenlärm siehe Abschnitt 7.

8 Decken unter Laubengängen — ≤ 53
Die Anforderung an die Trittschalldämmung gilt 
für die Trittschallübertragung in fremde Aufent-
haltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen.

9
Decken und Treppen innerhalb von Woh-
nungen, die sich über zwei Geschosse 
erstrecken

— ≤ 50
Die Anforderung an die Trittschalldämmung gilt 
für die Trittschallübertragung in fremde Aufent-
haltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen.

10 Decken unter Bad und WC  
ohne/mit Bodenentwässerung ≥ 54 ≤ 53

Die Anforderung an die Trittschalldämmung gilt 
für die Trittschallübertragung in fremde Aufent-
haltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen.

11 Decken unter Hausfluren — ≤ 50
Die Anforderung an die Trittschalldämmung gilt 
für die Trittschallübertragung in fremde Aufent-
haltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen.

12

Tr
ep

pe
n

Treppenläufe und -podeste — ≤ 53

13

W
än

de

Wohnungstrennwände und Wände zwi-
schen fremden Arbeitsräumen ≥ 53 —

Wohnungstrennwände sind Bauteile, die 
Wohnungen voneinander oder von fremden 
Arbeitsräumen trennen.

14 Treppenraumwände und Wände neben 
Hausfluren ≥ 53 —

Für Wände mit Türen gilt die Anforderung R'w 
(Wand) = Rw (Tür) + 15 dB. Darin bedeutet Rw 
(Tür) die erforderliche Schalldämmung der Tür 
nach Zeile 18 oder Zeile 19.
Wandbreiten ≤ 30 cm bleiben dabei unberück-
sichtigt.

15 Wände neben Durchfahrten, Sammel-
garagen, einschließlich Einfahrten ≥ 55 —

16 Wände von Spiel- oder ähnlichen  
Gemeinschaftsräumen ≥ 55 —

17 Schachtwände von Aufzugsanlagen an 
Aufenthaltsräumen ≥ 57 —

18

Tü
re

n

Türen, die von Hausfluren oder Treppen-
räumen in geschlossene Flure und Dielen 
von Wohnungen und Wohnheimen oder 
von Arbeitsräumen führen

≥ 27 — Bei Türen gilt Rw nach Tabelle 1 – siehe auch 
Tabelle 1, Fußnote c.

19

Türen, die von Hausfluren oder Trep-
penräumen unmittelbar in Aufenthalts-
räume – außer Flure und Dielen – von 
Wohnungen führen

≥ 37 — Bei Türen gilt Rw nach Tabelle 1 – siehe auch 
Tabelle 1, Fußnote c.

DEGA-Memorandum: Die 
allgemein anerkannten Re-
geln der Technik in der Bau-
akustik

Das Papier beinhaltet sowohl 
eine technische als auch ju-
ristische Stellungnahme zur 
Definition der anerkannten 
Regeln der Technik im Hin-
blick auf die differenzierten 
Schallschutzanforderungen in 
Mehrfamilienhäusern und zwi-
schen Reihenhäusern. Damit 
werden erstmals fachöffentlich 
die BGH-Urteile der Jahre 2007 
und 2009 aus Sicht der Baua-
kustiker kommentiert, die da-
raus keine generelle Verschär-
fung der Anforderungen an 
den Schallschutz ableiten. Die 
bauordnungsrechtlichen Anfor-
derungen der DIN 4109:1989 
werden somit als anerkannte 
Regel der Technik in Bezug 
auf derzeit übliche Bauweisen 
bestätigt.

Das von der DEGA vorgelegte 
Memorandum ist als eine kom-
petente Antwort auf die Fragen 
verunsicherter Bauschaffender 
zu nutzen und ermöglicht auch 
in Zukunft die Einhaltung der 
anerkannten Regeln der Tech-
nik im Hinblick auf das Bauen 
preiswerter Wohnhäuser aus 
leichtem, hochwärmedämmen-
den Mauerwerk.

Das Memorandum “Die all-
gemein anerkannten Regeln 
der Technik in der Bauakus-
tik” der Deutschen Gesell-
schaft für Akustik e.V. finden 
Sie auf www.zwk.de unter 
“Downloads” als PDF-Datei. 
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4.2 Schalldämmung gegen Außenlärm

Ebenfalls in der DIN 4109-1 ist die Schalldämmung 
von Außenbauteilen schutzbedürftiger Räume gere-
gelt. Sie ist abhängig vom sog. „maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel“ und in der Tabelle 7 der DIN 4109-1 
festgelegt.
 
Es ist zu beachten, dass sich durch das Rechen-
verfahren, welches in DIN 4109-2 beschrieben ist, 
Abweichungen von den in Tabelle 7 (Seite 89) 
angegebenen Werten ergeben können. Für massive 
Außenwandkonstruktionen ist zudem in einigen Fäl-
len die Schallübertragung durch flankierende Bau-

teile zu berücksichtigen (siehe hierzu DIN 4109-2 
Abschnitt 4.4 ff).
 
4.3 Besonders laute Räume

Weiterhin fordert die DIN 4109-1 in Tabelle 8 eine 
mindestens einzuhaltende Luft- und Trittschalldäm-
mung von Bauteilen zwischen „besonders lauten“ und 
schutzbedürftigen Räumen, z. B. zwischen Gasträu-
men von Gaststätten und Wohnräumen u. Ä. Es ist 
zu beachten, dass die Anforderungswerte gegenüber 
Tabelle 2 deutlich verschärft sein können. Die Tabelle 
8 sollte deshalb unbedingt bei Vorliegen entsprechen-
der baulicher Situationen beachtet werden!

4.4 Schallschutz

TABELLE 3:  Geräusche aus gebäudtechnischen Anlagen und mit dem Gebäude baulich verbundenen 
Betrieben

Spalte 1 2 3 4

Zeile Geräuschquellen Maximal zulässige A-bewertete Schalldruckpegel dB

Wohn- und Schlafräume Unterrichts- und Arbeitsräume

1
Sanitärtechnik/Wasserinstallationen
(Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen 
gemeinsam)

LAF.max.n ≤ 30a,b,c LAF.max.n ≤ 35a,b,c

2
Sonstige hausinterne, fest installierte technische 
Schallquellen der technischen Ausrüstung, Ver- und 
Entsorgung sowie Garagenanlagen

LAF.max.n ≤ 30c LAF.max.n ≤ 35c

3 Gaststätten einschließlich Küchen, 
Verkaufsstätten, Betriebe u. ä.

Tags 6 Uhr bis 
22 Uhr

Lr ≤ 35
LAF.max ≤ 45c

Lr ≤ 35
LAF.max ≤ 45c

4 Gaststätten einschließlich Küchen, 
Verkaufsstätten, Betriebe u. ä.

Nachts nach TA 
Lärm

Lr ≤ 25
LAF.max ≤ 35c

Lr ≤ 35
LAF.max ≤ 45c

a  Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen, die beim Betätigen der Armaturen und Geräte nach Tabelle 11 (Öffnen, Schließen, Umstellen,   
    Unterbrechen) entstehen, sind derzeit nicht zu berücksichtigen.
b  Voraussetzungen zur Erfüllung des zulässigen Schalldruckpegels:
    – Die Ausführungsunterlagen müssen die Anforderungen des Schallschutzes berücksichtigen, d. h. zu den Bauteilen müssen die 
       erforderlichen Schallschutznachweise vorliegen;
    – außerdem muss die verantwortliche Bauleitung benannt und zu einer Teilabnahme vor Verschließen bzw. Bekleiden der Installation
       hinzugezogen werden.
c  Abweichend von DIN EN ISO 10052:2010-10, 6.3.3, wird auf Messung in der lautesten Raumecke verzichtet (siehe auch DIN 4109-4).

HINWEIS: 
Als Messgröße für Installationsgeräusche wird gem. DIN 4109-4 der maximale A-bewertete Schalldruck-
pegel in der Zeitbewertung „Fast“ (LAF,max,n) gemessen bzw. ausgewertet.
Abweichend von DIN EN ISO 10052:2010-10 wird gem. DIN 4109-4 allerdings auf eine Messung in der 
lautesten Raumecke verzichtet.

Die Broschüre “Schallschutz 
nach DIN 4109” der Deut-
schen Gesellschaft für Mau-
erwerksbau e.V. finden Sie auf 
www.zwk.de unter “Service/
Prospekte” als PDF-Datei. 

Inhalt:
1.  Baulicher Schallschutz im  
  Rahmen der DIN 4109
  1.1 Schallschutz in Mehr- 
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       Reihenhäusern
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       Einhaltung der DIN        
        4109?
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TABELLE 2:  Kennwerte der Luftschalldämmung bei Ausführung zweischaliger Gebäudetrennwände 
zwischen Doppel- und Reihenhäusern, in Abhängigkeit von Trennwandausbildung und Raumanordnung

Trennwandsituation  Schallschutz gemäß den 
anerkannten Regeln der 

Technik 
R‘w

Erhöhter Schallschutz  
gemäß den anerkannten 

Regeln der Technik 
R‘w

Zweischalige Haustrennwand bei nicht unterkellerten 
Aufenthaltsräumen mit unvollständiger Trennung, z. B. 
mit gemeinsamem Fundament oder bei weißer Wanne

≥ 59 dB ≥ 62 dB

Vollständig bis zur Bodenplatte getrennte zweischalige 
Haustrennwand an Aufenthaltsräumen im Allgemeinen ≥ 62 dB ≥ 65 dB
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4.4 Geräusche aus gebäudetechnischen An-
lagen und baulich mit dem Gebäude  ver-
bundenen Gewerbebetrieben

An die Geräusche aus gebäudetechnischen Anlagen 
und Gewerbebetrieben im selben Gebäude stellt die 
DIN 4109-1 Anforderungen in Form eines maximal 
zulässigen A-bewerteten Schalldruckpegels LAF,max,n 
bzw. Lr (Angabe jeweils in dB(A)), der von der jewei-
ligen gebäudetechnischen Anlage bzw. dem Betrieb 
nicht überschritten werden darf. Dabei werden die 
Anforderungen jedoch nur an gebäudetechnische 
Anlagen aus fremden Nutzungsbereichen sowie an 
fremde Gewerbebetriebe gestellt. 

Die Anforderungswerte können der Tabelle 2 ent-
nommen werden:

Innerhalb des eigenen Nutzungsbereichs exis-
tieren in Tabelle 10 nun auch Anforderungen an 
maximal zulässige A-bewertete Schalldruckpegel 
in schutzbedürftigen Räumen, erzeugt von raum-
lufttechnischen Anlagen, wenn diese Anlagen 
nicht vom Bewohner selbst betätigt bzw. in Be-
trieb gesetzt werden können (z. B. zentrale Ab-
luftanlagen o. ä.).

4.5 Begriffserläuterungen

Allgemein

Luftschall: Ausbreitung der Schallwellen in einem 
gasförmigen Medium. Bei Auftreffen der Luftschall-
wellen auf ein Bauteil wird dieses zu Schwingungen 
angeregt. Im Bauteil wird der Schall als Körperschall 
weitergeleitet und auf der anderen Seite wieder in 
Luftschall umgesetzt.

Körperschall: Ausbreitung des Schalls in einem Kör-
per, nachdem dieser angeregt wurde, z. B. durch 
Rohre aus Sanitärinstallationen oder durch hand-
werkliche Arbeiten an der Wand. Körperschall wird 
als Luftschall abgestrahlt.

Trittschall: Körperschall, der durch Begehen ent-
steht.

Außenlärmpegel: Der Außenlärmpegel in (dB), 
auch als maßgeblicher Außenlärmpegel bezeichnet, 
ist derjenige Schallpegelwert, der für die akustische 
Bemessung von Außenbauteilen angesetzt wird. Er 
soll die Geräuschbelastung von außen vor dem Ge-
bäude – repräsentativ unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden Entwicklung in den nächsten 5 bis 10 
Jahren – beschreiben.

Schalldruckpegel (L): Auch kurz „Schallpegel“ ge-
nannt, dient zur Beschreibung von Schallereignissen 
in der Bauakustik. Er ist nicht identisch mit Begriffen, 
die das Schallempfinden beschreiben.

Luftschalldämmung

Das Schalldämm-Maß (R) kennzeichnet nach 
DIN 4109 die Luftschalldämmung von Bauteilen 
in Prüfständen ohne Nebenwegs(Flanken)übertra-
gung, ist von der Frequenz des Schalls abhängig 
und bezeichnet das Verhältnis von der auf der ei-
nen Seite auf das Bauteil auftreffenden zur abge-
gebenen Schallleistung auf der anderen Seite. Ein 
Bauteil hat bei verschiedenen Schallfrequenzen 
unterschiedlich gute Dämpfungseigenschaften. 
Um einen praktikablen Wert zu bekommen, wird 
über ein genormtes Verfahren aus den Messwer-
ten ein „Mittelwert“ (Einzahl-Angabe) gebildet, 
das sogenannte „bewertete Schalldämm-Maß“ 
Rw.

Das bewertete (Direkt)Schalldämm-Maß (Rw) 
(auch „Bauteil-Schalldämm-Maß“) ist der Wert, 
für den das Bauteil im Prüfstand mehreren Mes-
sungen bei unterschiedlichen Frequenzen unter-
zogen wird und der dann an einer zugeordneten 
Bezugskurve bei 500 Hz als Einzahl-Angabe ab-
gelesen wird. Es wird ohne Nebenwegs(Flanken)
übertragung gemessen. Er ist ein Bauteilkenn-
wert und enthält kein Vorhaltemaß. Dieser Wert 
wird für die Berechnung von R’w nach DIN 
12354-1 benötigt, dem Wert, der dann tatsäch-
lich vor Ort mindestens erreicht werden muss. 
Alle Schalldämmprüfungen werden i. d. R. an 
beidseitig verputzten Mauerwerkswänden vor-
genommen.

4.4 Schallschutz

Die aktuelle Broschüre “Bau-
physik – Schall- und Lärm-
schutz mit Ziegelmauer-
werk” finden Sie als PDF-Datei 
auf unserer Homepage unter 
www.zwk.de/downloads/. Sie 
können diese aber auch mit 
dem Bestellformular am Ende 
dieses Handbuchs als gedruck-
te Version bestellen.

Inhalt:
 1.  Einleitung
 2.  Schall- und Lärmschutz   
  mit Ziegelmauerwerk
 3.  Anforderungen an den 
  Schallschutz im Wohnungs-
  bau
 4. Bauakustische Bemessung
 5. Schalldämmung von 
  ThermoPlan-Ziegel-
  kon struktionen
 6. Beispiel Mehrfamilienhaus
 8. Literatur

 

Bei Fragen rund um den Schall-
schutz mit Ziegeln hilft Ihnen 
unsere Technische Baube-
ratung sowie unsere Schall-
schutzbroschüre.

TABELLE 4:  Anforderungen an das erforderliche 
Schalldämm-Maß von Außenwänden und Dächern 
in Abhängigkeit vom Lärmpegelbereich und der 
Nutzung (Auszug aus DIN 4109 Tab. 7)

Lärm-
pegel-

be-
reich

maßgeb-
licher 

Außen-
lärmpegel  

[dB(A)]

erforderliches resultierendes Luft-
schalldämm-Maß R‘w,res des Außen-

bauteils verschiedener Raumarten [dB]

Betten-
räume in 
Kranken-
anstalten

Aufenthalts-
räume in 

Wohnungen, 
Übernach-

tungs-, Unter-
richtsräume

Büro- 
räu-
me1) 
 u. ä.

I bis 55 35 30 —

II 56 - 60 35 30 30

III 61 - 65 40 35 30

IV 66 - 70 45 40 35

V 71 - 75 50 45 40

VI 76 - 80 — ²) 50 45

VII > 80 — ²) —  ²) 50

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende 
Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten 
nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, 
werden keine Anforderungen gestellt.

2) Die Anforderungen sind nach den örtlichen Gegebenheiten 
festzulegen.
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4.4 Schallschutz
TABELLE 5:  Ziegel-Innenwände – einschalig, beidseitig verputzt Rw

Bewertetes Direktschalldämm-Maß Rw (nach E DIN 4109-3 bzw. Z-23.22-1787)

meinZiegelhaus-Produkt
Roh- 

dichte-
klasse

Wand- 
dicke 
roh

Gesamtmasse der Wand 
 m‘ (kg/m²)

Bewertetes Direktschall- 
dämm-Maß Rw (dB)

DB M LM NM DBM LM NM

ThermoBlock® T16 
ThermoBlock® HLZ-T 
ThermoPlan® EB

0,8

11,5 cm 116 119 124 41,6 41,9 42,5

17,5 cm 161 165 174 46,0 46,3 47,0

24,0 cm 210 215 227 49,6 49,9 50,6

ThermoBlock® HLZ-T 0,9

11,5 cm 128 129 135 42,9 43,0 43,6

17,5 cm 179 181 189 47,4 47,5 48,2

ThermoPlan®/ThermoBlock® TS² 1,2 1,2

11,5 cm 157 160 166 45,6 45,9 46,4

17,5 cm 223 228 237 50,3 50,6 51,2

24,0 cm 294 301 313 54,1 54,4 54,9

ThermoPlan®/ThermoBlock® TS² 1,4 1,4

11,5 cm 180 181 186 47,5 47,5 48,0

17,5 cm 258 259 268 52,3 52,4 52,8

24,0 cm 342 344 356 56,1 56,2 56,7

ThermoBlock® Schallschutzziegel 1,8

11,5 cm — 222 228 — 50,3 50,6

17,5 cm — 322 331 — 55,3 55,7

24,0 cm — 431 443 — 59,2 59,6

ThermoBlock® Schallschutzziegel 2,0

11,5 cm — 243 249 — 51,5 51,8

17,5 cm — 354 363 — 56,6 56,9

24,0 cm — 474 486 — 60,5 60,8

ThermoBlock® Schallschutzziegel 
ThermoPlan® Planfüllziegel PFZ
Plan-Schalungsziegel USZ 

  2,01)

11,5 cm 277 — — 53,3 — —

17,5 cm 340 — — 56,0 — —

24,0 cm 474 — — 60,5 — —

30,0 cm 558 — — 62,7 — —

DBM = Dünnbettmörtel   LM = Leichtmörtel   NM = Normalmörtel

Bei der Berechnung der flächenbezogenen Wandmassen sind 15 mm Kalk-Gipsputz je Seite eingerechnet (2 x 15 kg/m²)

Zwischenwerte können nach folgender Formel berechnet werden: Rw = 30,9 log (m‘ges/m‘0) - 22,2 (dB)

1) Die Verfüllung der PFZ-Wand ist mit Beton der Rohdichte 2,35 kg/dm³ angenommen, woraus sich der angegebene Wert für die 
fertige Wand ergibt.

Blockziegel können nur im Dickbettmörtel-System verarbeitet werden (Leicht- oder Normalmörtel), Planziegel werden sinnvollerweise 
mit Dünnbettmörtel vermauert.

O. g. Tabellenwerten sind Direktschalldämm-Maße (Rw), die Grundlage für das zukünftige Bilanzierungsverfahren nach DIN EN 12354-
1 sind. Daraus errechnet sich ein Prognosewert der erwarteten Schalldämmung am Objekt (R‘w,R), der i. d. R. ca. 5 dB niedriger ist, als 
der Eingangswert Rw.

Steckdosen, Schlitze und In-
stallationen

Werden in Wohnungen, die die 
Anforderungen nach DIN 4109 
erfüllen müssen, Installations-
leitungen verlegt, so hat der 
verbleibende Restquerschnitt 
diesen Maßgaben zu genügen.

Zugunsten des Schallschutzes 
sollte grundsätzlich auf Instal-
lationen in Wohnungstrenn-
wänden verzichtet werden. Bei 
Wohnungstrennwänden aus 
Schallschutzziegeln oder Plan-
füllziegeln, können dennoch 
begrenzt Elektroinstallationen 
ausgeführt werden. Der Um-
fang sollte aber auf ein Mini-
mum beschränkt werden.

Dabei ist besonders zu beach- 
ten:
• Elektrodosen nicht direkt ge-
 genüberliegend anordnen.  
 Ein Versatzmaß von mindes- 
 tens 40 cm ist als lichter Ab- 
 stand einzuhalten.
• Flache Installationsdosen 
  verwenden – keine zu tiefen  
 Ausfräsungen erstellen.
• Elektrodosen im Bereich   
 ungeschnittener Dosen an 
 ordnen.
• Bei Dosen im Bereich einer 
 mörtelfreien Stoßfuge die  
  Fuge hinter der Dose satt   
 vermörteln.
• Auf Rohrleitungen grund-
 sätzlich verzichten.

Diese Hinweise stammen aus 
dem Merkblatt “Schlitze und 
Aussparungen” der Deut-
schen Gesellschaft für Mau-
erwerksbau e.V. (siehe auch 
Seite 87).



86

Das modifizierte bewertete (Direkt)Schall-
dämm-Maß (Rw,Bau,ref), mit dem z. B. die Schall-
dämmqualität von Wänden aus Ziegeln nach 
Zulassung (i. d. R. alle hochwärmedämmenden 
Mauerziegel) angegeben wird, ist im Prinzip das 
Direktschalldämm-Maß Rw einer Ziegelwand, je-
doch unter Berücksichtigung eines Bau-Verlust-
faktors.

Das bewertete Bau-Schalldämm-Maß (R‘w) bein-
haltet neben der Schalldämmung des trennenden 
Bauteils auch die Nebenwegs(Flanken)übertragung 
aller benachbarter Bauteile im eingebauten Zustand. 
Es ist keine reine Bauteilkenngröße, es beschreibt die 
Schalldämmung zwischen zwei Räumen und wird 
aus einer Baumessung im Gebäude mit anschließen-
der Umrechnung und aus „alten“ Prüfstandmessun-
gen gewonnen. Der Wert konnte in der Vergangen-
heit auch mittels Güteprüfung in einem Prüfstand 
mit Nebenwegsübertragung ermittelt werden. Die 
Abkürzung trägt dann den zusätzlichen Index „P“.

Der Rechenwert des Bau-Schalldämm-Maßes 
(R‘w,R) ist der im Vorfeld errechnete und prognos-
tizierte Schalldämmwert eines trennenden Bauteils 
samt Nebenwegs(Flanken)übertragung und kann 
für übliche Bauteile dem Beiblatt 1 der DIN 4109-2 
entnommen werden. Man geht dabei im Massiv-
bau von einer mittleren flächenbezogenen Masse 
der Flankenbauteile von ca. 300 kg/m² aus. Dieser 
Rechenwert ist gegenüber dem gemessenen Labor-
wert um das sogenannte „Vorhaltemaß“ von 2 dB 
abgemindert, was den Unwägbarkeiten der Bauaus-
führung und der Bausituation bei Schallmessungen 
Rechnung tragen soll.

Die Bemessung der Schalldämmung einer Ziegel-
wand allein über deren Masse darf jedoch nur für 
Mauerwerk mit einer Wandstärke bis 24 cm oder 
einer Rohdichteklasse ab 1,0 erfolgen, also nicht 
für wärmedämmende Hochlochziegel. Hierfür sind 
zunächst konkrete Bauteilwerte im Prüfstand zu 
ermitteln und zu korrigieren (Rw,Bau,ref), die dann als 

4.4 Schallschutz

TABELLE 6:  Ziegel-Außenwände – einschalig, beidseitig verputzt Rw,Bau,ref

Bewertetes, korrigiertes Direktschalldämm-Maß Rw,Bau,ref, in Eignungsprüfungen ermittelt

meinZiegelhaus-Produkt Rohdichte- 
klasse

Wandbreite roh

30,0 cm 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cm

W07 SILVACOR 0,60 —2) 47,0 dB x1) x1)

ThermoPlan® MZ70 0,55 x1) 45,4 dB x1) x1)

WS08 SILVACOR 0,65 —2) 48,7 dB 47,6 x1)

ThermoPlan® MZ80-GS 0,70 48,2 dB 50,8 dB 49,5 dB —2)

ThermoPlan® MZ90-G 0,70 48,2 dB 50,8 dB 49,5 dB —2)

ThermoPlan® S8 0,60 mit diesem Produkt wurden keine Eignungsprüfungen durchgeführt

ThermoPlan®/ThermoBlock® S9 0,60 – 0,65 mit diesem Produkt wurden keine Eignungsprüfungen durchgeführt

ThermoPlan® TS12 0,75 48,3 dB 49,5 dB > 49,5 dB —2)

ThermoPlan®/ThermoBlock® T16 0,75 – 0,8 mit diesem Produkt wurden keine Eignungsprüfungen durchgeführt

Mauerwerkswände mit 20 cm Maschinenleichtputz außen und 15 mm Kalk-Gipsputz innen

1) Prüfungsergebnis liegt noch nicht vor. Aktueller Stand auf Anfrage.    2) Ziegel wird in dieser Wanddicke nicht hergestellt.

Kalkulations-Richtzeiten für 
Ziegelmauerwerk

Inhalt:
 1.  Inhalt und Impressum 
 2.  Vorwort
 3.  Allgemeines
 4.  Einführung
 5.  Richtzeit-Tabellen Mauer-
  arbeiten mit großformati-
  gen Ziegeln
 6.  Randbedingungen Plan-
  element T500
 7. Planelement T500
 8. Randbedingungen
 9. Hochlochziegel
 10. Planhochlochziegel
 11. Randbedingungen Schall-
  schutz-Füllziegel
 12. Schallschutz-Füllziegel
 13. Randbedingungen Schall-
  schutz-Plan-Füllziegel
 14. Schallschutz-Plan-Füllzie-
  gel
 15. Richtzeit-Tabellen Mauer-
  arbeiten mit kleinformati-
  gen Ziegeln
 16. Randbedingungen
 17. Kleinformate
 18. Teilzeit-Tabellen Ziegel und
  Mörtel

Diese Broschüre finden Sie 
auf unserer Homepage unter 
www.zwk.de/downloads/ als 
PDF-Datei zum herunterladen.
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Eingangsgrößen für die Berechnungen von R‘w,R be-
nötigt werden.

Das resultierende, bewertete Bau-Schalldämm-Maß 
(R‘w,res) ergibt sich für ein Bauteil, das aus mehreren, 
unterschiedlichen Komponenten besteht, wie z. B. 
eine Außenwand (Massivwand, Fenster, Türen), 
über eine Berechnung aus den Rw- bzw. Rw,Bau,ref-
Werten der Elemente. 

5. Berechnung der Luftschalldämmung

Die Berechnungen zur Schalldämmung erfolgen 
bislang nach Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989. Die 
Berücksichtigung der flankierenden Übertragung 
unter Verwendung von Lochsteinen kann mit 
dieser Norm nur unzureichend abgebildet wer-
den. Vor diesem Hintergrund wird die DIN 4109 
vollständig überarbeitet und an das europäisch 
genormte Bilanzverfahren der DIN EN 12354-
1:2000-12 angepasst. Die Rechenalgorithmen 
dieser Norm sowie der derzeitige Stand der Tech-
nik sind im „Ziegel-Schallrechner“ von „mein-
Ziegelhaus“ umgesetzt und erlauben dem An-
wender die Nachweisführung des Schallschutzes 
auf Basis der DIN EN 12354-1:2000-12. Diese 
Vorgehensweise wird durch die von der Arbeits-
gemeinschaft Mauerziegel erwirkte Allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung Z-23.22-1787 des 
Deutschen Instituts für Bautechnik legitimiert. 
Das Ziegel-Schallschutz-Rechenprogramm wird 
bereits erfolgreich in der Praxis angewandt und 
kann über die Seite www.zwk.de/downloads/ 
bezogen werden.
 
Die Anwendung erlaubt eine sichere Progno-
se der Schalldämmung von Trennwänden unter 
Berücksichtigung der Schalldämm-Maße RW,Bau,ref 
hochwärmedämmender Lochsteine und erhöht 
damit die Planungssicherheit. Das Programm 
stellt eine Alternative zu wissenschaftlichen und 
kommerziellen Simulations-Software-Tools für 
den Massivbau dar und weist darüber hinaus die 
herstellerbezogenen Kennwerte verschiedener 
Hochlochziegelwände und auch Stoßstellende-
tails in den Datenbanken aus.
  
Der Ziegel-Schallrechner erlaubt die Berechnung 
des Schallschutzes zwischen zwei nebeneinander 
liegenden Räumen in Massivgebäuden für die ho-
rizontale sowie die vertikale Schallübertragung. 
Auch die Schalldämmung zweischaliger Haus-
trennwände kann ermittelt werden, wobei die 
Ausführung der Fundamentierung unterkellerter 
sowie nicht unterkellerter Gebäude berücksich-
tigt wird. Standardmäßig enthalten die Rechen-
ergebnisse einen normativen Sicherheitsabschlag 
von 2 dB, so dass sie unmittelbar mit den Anfor-
derungswerten der DIN 4109 verglichen werden 
können. Neben den Bauteilkennwerten werden 

auch die Stoßstellendämm-Maße standardmäßig 
aus dem Verhältnis der flächenbezogenen Mas-
sen der anschließenden Bauteile berechnet. Für 
eine Reihe besonderer Detailausführungen sind in 
einer Datenbank verbesserte Stoßstellendämm-
Maße mit besonderen Ausführungshinweisen von 
Mein Ziegelhaus hinterlegt.
 
Die Programmanwendung ermöglicht die Erstel-
lung eines bauordnungsrechtlichen Schallschutz-
nachweises in Verbindung mit der Allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung Z-23.22-1787 des 
Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin.

6.  Schallschutz in der Praxis

6.1 Schallschutz mit Ziegel-Mauerwerk

Schall- und Lärmschutz sind wesentlichen Anforde-
rungen an Innen- und Außenwände, dem werden 
die modernen ThermoBlock®- und ThermoPlan®-
Ziegel gerecht. Entweder über ihre hohe Masse 
als Innenwandziegel oder über ihre ausgeklügelte 
Geometrie in Kombination mit einem Faserdämm-
stoff.

Als Haustrennwände zwischen Doppel- und Rei-
henhäusern sollten zweischalige Konstruktionen 
ausgeführt werden, da einschalige Trennwände 
(auch Kommunwände genannt) im Reihen- und 
Doppelhausbau nicht mehr Stand der Technik sind 
und daher nur in Ausnahmefällen und bei aus-
drücklicher vertraglicher Vereinbarung geplant 
werden sollten. Sobald eine zweischalige Haus-
trennwand errichtet wird, gelten die üblicherweise 
mit einer solchen Konstruktion zu erzielenden Min-
dest-Kennwerte von 59 dB bzw. 62 dB (Tabelle 3).
In Tabelle 5 sind Direktschalldämm-Maße (Rw) für 
Innenwände angegeben, die gem. DIN 4109-3 in 
Abhängigkeit von der Rohdichte ermittelt worden. 
In Tabelle 6 sind modifizierte Direktschalldämm-
Maße (Rw,Bau,ref) für wärmedämmende Außenwand-
Ziegel mit bauaufsichtlicher Zulassung angegeben, 
die nicht über die Massekurve ermittelt werden 
dürfen, sondern in Eignungsprüfungen zu bestim-
men sind. Diese Rw-Werte sind die Grundlage für 
das zukünftige Bilanzierungsverfahren nach DIN 
12354-1.

Nach der noch gültigen DIN 4109:1989 Beiblatt 1 
Tab. 5 können Prognosewerte der Schalldämmung 
von Mauerwerkswänden inkl. Flankenübertragung 
noch aus ihrer Rohdichte abgeleitet werden (R’w,R). 
Dabei wird von einem beidseitigen Putz und einer 
mittleren flächenbezogenen Masse der flankieren-
den Bauteile von ca. 300 kg/m² ausgegangen. Ge-
mäß DIN 4109 Bbl. 1 Tab. 1 können Dämmwerte 
aber auch aus der flächenbezogenen Masse der 
verputzten Wand abgeleitet werden. Zukünftig 
– nach Novellierung der DIN 4109 – muss dieser 
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Zur Erstellung haustechnischer 
Anlagen bei Neu- und Altbau-
ten in Mauerwerksbauweise-
werden die hierfür erforder-
lichen Leitungen vorwiegend 
in nachträglich hergestellten 
Schlitzen und Aussparungen 
verlegt. Die hiermit einherge-
hende Schwächung des Mau-
erwerksquerschnitts hat Aus-
wirkungen auf die Tragfähigkeit 
und die bauphysikalischen Ei-
genschaften des Mauerwerks.
Diese Beeinflussung von Statik 
und Bauphysik ist ebenfalls ge-
geben, wenn die Schlitze und 
Aussparungen bereits bei der 
Erstellung der Rohbauwand 
durch Anordnung von Form-
steinen oder durch Berücksich-
tigung beim Mauerwerksver-
band vorgesehen werden.
In der Praxis ruft das angespro-
chene Thema der Anordnung 
und Ausführung von Schlitzen 
und Aussparungen sowohl 
bei Tragwerksplanern als auch 
bei Bauausführenden immer 
wieder Unsicherheit hervor. In 
dem Merkblatt sollen daher 
für diese Zielgruppen schwer-
punktmäßig Hinweise und 
Erläuterungen zu Festlegungen 
in der Ausführungsnorm DIN 
1053-1 gegeben werden, wo-
bei auch auf das Schlitzen von 
nicht tragenden Mauerwerks-
wänden eingegangen wird. 
Zusätzlich zu diesen statischen
werden auch schall-, wärme-
und brandschutztechnische 
Gesichtspunkte angesprochen.

Dieses Merkblatt finden Sie 
auf unserer Homepage unter 
www.zwk.de/downloads/ als 
PDF-Datei zum herunterladen.
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Wert über eine bilanzierende Berechnung ermittelt 
werden. In  Tabelle 6 sind auszugsweise Werte aus 
der Norm angegeben, die zur Orientierung und 
Vorbemessung herangezogen werden können, al-
lerdings empfiehlt sich auch jetzt schon, für jeden 
Fall individuelle Berechnungen zu erstellen, bei de-
nen die jeweiligen Randbedingungen berücksich-
tigt werden können.

6.2 Grundsätzliches zur Ausführung mit  
Ziegel-Mauerwerk

Untersuchungen haben ergeben, dass mörtelfrei, 
knirsch gemauerte Wände im Hinblick auf den 
Schallschutz besser sind, als solche mit vermörtel-
ten Stoßfugen, da die in den Stoßstellen entste-
henden Luftspalten eine günstigere Fugendämp-
fung aufweisen als ausgemörtelte Stoßfugen.

Durchgehende Fugen im Bauteil müssen verschlos-
sen sein, z. B. durch Putzschichten. Eine, auch nur 
einseitig, verputzte Wand wird i. d. R. als dicht be-
zeichnet. Unverputzte Wände müssen in den Stoß- 
und Lagerfugen vermörtelt sein und dürfen nicht 
mit porösen Steinen, wie beispielsweise haufwerks-
porigen Leichtbetonsteinen, errichtet sein. Bei ver-
putzten Wänden kann auf die Stoßfugenvermörte-
lung verzichtet werden.

Schmale Schlitze, Risse in den Steinen, kleinere Aus-
sparungen oder Hohlräume (z. B. Steckdosen) in 
den Wänden verringern die Schalldämmung einer 
Wand nicht oder nur unwesentlich, wenn dadurch 
die Dichtigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Je fester (biegesteifer) eine massige Trennwand mit 
den flankierenden Bauteilen (z. B. Außenwand) 
verbunden ist, desto günstiger wirkt sich das auf 
die Luftschalldämmung des Trennbauteils und die 
Schalllängsleitung über die flankierenden Bauteile 
aus. Sehr ungünstig kann sich „Misch-Mauerwerk“ 
auswirken, wenn Wände aus bindemittelgebun-
dene Baustoffe (z. B. Kalksandstein, Betonstein) 
stumpf angeschlossen sind und es aufgrund der 
Schwindverkürzungen der Steine im Zuge ihres 
langwierigen Austrocknungsprozesses zu Abrissen 
kommt.

Um die vertikale Schalllängsleitung über leichte 
Ziegelaußen- oder -innenwände abzumindern, 
sollte unter und oberhalb des Deckenlagers eine 
besandete Bitumenbahn R 500 vollflächig auflie-
gen. Eine Trennung des Putzes durch einen elas-
tisch verfüllten Kellenschnitt hilft Schallbrücken zu 
vermeiden.

Wird bei einer schalltechnisch undichten Rohbau-
wand eine Ausbauplatte aufgebracht („Trocken-
putz“), so ist mit einer Verringerung der Schall-
dämmung gegenüber nass verputzten Wänden zu 

rechnen. In diesem Fall sind zuvor offene Mauer-
werksfugen zu schließen, die seitlichen Anschlüsse 
der Platten sollten dauerelastisch verfugt werden.
  
An nichttragende Trennwände werden i. d. R. kei-
ne akustischen Anforderungen gestellt. Als flankie-
rende Bauteile beeinflussen sie jedoch die Schall-
dämmung von trennenden Bauteilen, vor allem 
von Decken. Sie sollten deshalb akustisch entkop-
pelt angeschlossen werden, ebenso sollte der Putz 
unterbrochen und der Kellenschnitt dauerelastisch 
geschlossen werden.

4.4 Schallschutz

Bauen, charakterisiert durch 
Rohstoffgewinnung, Baustoff- 
und Bauteilherstellung und 
Errichtung von Bauwerken für 
die verschiedenen Zweckbestim-
mungen, die Wartung und Pfle-
ge von Gebäuden, deren Um-
nutzung bis hin zu der Beendi-
gung von deren Nutzungsphase, 
darf natürliche Wirkungsgefüge 
nicht gefährden, sondern soll das 
Ökosystem unseres Lebensrau-
mes lebenswert stabilisieren. Im 
Rahmen einer gesamtheitlichen, 
d.h. ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Betrachtung 
unserer Bau- und Siedlungswei-
sen sowie unserer Wohngepflo-
genheiten kann dies nur heißen, 
die Umweltbeanspruchung wei-
testmöglich zu reduzieren.

Die häufige Fragestellung nach 
einer gesamtheitlichen, ökologi-
schen wie ökonomischen Beur-
teilung von Bauprodukten darf 
sich nicht nur auf den Baustoff 
konzentrieren, sondern muss 
folgende Bereiche zwingend 
beinhalten:

•  Die Betrachtung des gesam- 
 ten „Lebenszyklus“ eines  
 Gebäudes.
•  Die Betrachtung mindestens  
 des gesamten Gebäudes   
 statt eines reinen Vergleichs  
 einzelner Bauprodukte.
• Die Berücksichtigung der   
 Nutzungsqualität, d.h. des  
 „Lebenswertes“eines Ge-  
 bäudes, einerSiedlung, Stadt  
 und Landschaft.

Siehe dazu auch Seite 123. 

Diese Broschüre finden Sie 
auf unserer Homepage unter 
www.zwk.de/downloads/ als 
PDF-Datei zum herunterladen.
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TABELLE 7:  Ziegel-Innenwände – zweischalig, beidseitig verputzt RwR

Bewertetes Schalldämm-Maß R‘wR (gem. DIN 4109-32:2016-07 Beiblatt 1 Tab. 1)

meinZiegelhaus-
Produkt

Rohdichte-
klasse

Wand-
stärke 
roh 

D (cm)

Gesamtmasse der Wand inkl. 
Putz m' (kg/m²)

Bewertetes Schalldämm-Maß 
R‘wR (dB) 

einschalig zweischalig einschalig zweischalig1)

D 2 x D 40 mm 50 mm

Planziegel mit Dünnbettmörtel

ThermoPlan®

TS² 1,2 1,2

11,5 157  — 41 — —

17,5 223 416 45 66 67

24,0 294 558 49 69 70

ThermoPlan® 
TS² 1,4 1,4

11,5 180 — 43 — —

17,5 258 486 47 68 69

24,0 342 654 51 71 72

Plan-Schalungs-
ziegel USZ

bis ca.
2,02)

17,5 378 726 57,1 — —

24,0 515 1.000 61,4 — —

30,0 644 1.258 64,4 — —

ThermoPlan® 
Planfüllziegel PFZ 

bis ca.
2,02)

14,5 277 — 48 — —

17,5 340 650 50 71 72

24,0 473 916 54 75 76

30,0 558 — 56 — —

Blockziegel mit Normalmörtel

ThermoBlock® 
TS² 1,2 1,2

11,5 166 — 41 — —

17,5 237 444 46 67 68

24,0 313 596 49 70 71

ThermoBlock® 

Schallschutzziegel 1,8

11,5 228 — 46 — —

17,5 331 632 50 71 72

24,0 443 856 53 74 75

1) Breite der Trennwandfuge

2) Die Verfüllung der PFZ-Wand ist mit Beton der Rohdichte 2,35 kg/dm³ (Füllbeton verdichtet) angenommen, woraus sich der ange-
gebene, gemittelte ca.-Wert für die fertige Wand ergibt. Der tatsächliche Wert ist formatabhängig, ausführungsbedingte Abweichun-
gen sind zusätzlich möglich.

Bei der Berechnung der flächenbezogenen Wandmassen sind 15 mm Kalk-Gipsputz je Seite eingerechnet (2 x 15 kg/m²)

Voraussetzung bei zweischaligen Gebäudetrennwänden: Schallbrückenfreie Trennung ab Unterkante Bodenplatte bis zum Dach sowie 
der Außenwände an diesen Stellen, die Fuge muss hohlraumfrei mit Trennfugen-Dämmplatten (Anwendungstyp WHT) gefüllt sein.

4.4 Schallschutz

MODUL SCHALL 4.0
• Nachweis des Luftschallschutzes 
• Nachweis des Trittschallschutzes
• Zweischalige Haustrennwände
• Schutz gegen Außenlärm
• Kostenlos nach Registrierung

Die Bauphysiksoftware Modul Schall 
4.0 ermöglicht die Anwendung der 
überarbeiteten Normenreihe DIN 
4109 mithilfe einer akustischen 
Raumbilanz und prognostiziert die 
Schalldämmung in Gebäuden mit 
hoher Zuverlässigkeit.

Stand 09/2019

Link: https://ziegel-
bauphysiksoftware.
ax3000-group.de/lrz/

Für eine fachgerechte bauakustische
Planung sind geeignete Planungs-
werkzeuge unerlässlich. Seit 2016
bietet die Ziegelindustrie mit der 
Veröffentlichung der neuen Normen-
reihe DIN 4109 ‚Schallschutz im 
Hochbau‘ die Software ‚Modul Schall
4.0‘ an. Seit 2019 steht als Arbeits-
platzversion eine überarbeitete und
erweiterte Ausgabe kostenlos zur
Verfügung.
Dieses kompakte, leistungsfähige
Programm bietet u. a. eine umfang-
reiche Datenbank für die sichere und
einfache Nachweisführung von Ge-
bäuden in Ziegelbauweise.

Software für die
Nachweisführung 
im Mauerwerksbau 

SOFTWAREMODULE

Ziegel 
Bauphysik-
software


